
Vorschriften sind 
j nicht kontrollierbar 

Ka/bfleisch ist künftig rosa, 8.8.13 

Mit grossem Tamtam ist ange
kündigt worden, ab jetzt sei die 
tierquälerische Mangelernäh
rung von Kälbern zur Erzeugung 
von hellem Fleisch als Folge von 
künstlicher Blutarmut verboten. 
Es handelt sich indessen um 
einen biossen Werbegag, denn 
das von der Agro-Lobbyge
steuerte Bundesamt für Veteri
närwesen (BVEf) hat bereits da
für gesorgt, dass die entspre
chende Vorschrift nicht kontrol
lierbar ist und deshalb wie die 
meisten Tierschutzvorschriften 
toter Buchstabe bleiben wird. 

So läuft es immer im Tier
schutz: Mit gut klingenden Tier
schutzvorschriften wird Propa
ganda gemacht für «Schweizer 

I Fleisch», während gleichzeitig 
mit Ausnahmebestimmungen 
und anderen Tricks dafür gesorgt 
wird, dass diese Vorschriften toter 
Buchstabe bleiben. Im vorliegen-

den Fall hat das BVEf in seiner 
Amts-Verordnung zur Rindvieh
haltung klammheimlich die klare 
Fütterungsvorschrift in der Tier
schutzverordnung so verdreht 
und aufgeweicht, dass sie nicht 
mehr kontrollierbar ist. Das ist 
zwar eine rechtswidrige Kompe
tenzüberschreitung des BVEf, 
gegen die aber niemand vor
gehen kann. 

Insbesondere sind den Tier
schutzorganisationen die Hände 
gebunden, weil sie kein Klage
und Beschwerderecht gegen die 
Verletzung des Tierschutzgeset
zes haben - eine politisch raffi
nierte Eigenheit des laut Fleisch
propaganda angeblich fort
schrittlichen Schweizer Tier
schutzgesetzes. Die einzige 
Chance der lebenslänglich lei
denden Nutztiere ist, dass sich 
immer mehr Menschen vegan 
ernähren. Eine vollwertige 
vegane Ernährung ist auch die 
gesündeste. 
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